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A. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Leinefelde-Worbis 
 
 

Stadt Leinefelde-Worbis 
Wahlleiter 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Veröffentlichung der Einwohnerzahlen 
Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Leinefelde-Worbis 
und der Ortsteilbürgermeister Hundeshagen und Kallmerode am 12.06.2022 
 
Für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters und der ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister 
Hundeshagen und Kallmerode am 12.06.2022 werden für die Stadt Leinefelde-Worbis und die Ortsteile 
Hundeshagen und Kallmerode mit dem Stand vom 30.06.2021 folgende Einwohnerzahl festgestellt: 
 
Stadt      Einwohnerzahl 
 
Leinefelde-Worbis    20.020 (TLS) 
Hundeshagen       1.143   
Kallmerode          621 
 
 
Diese Einwohnerzahlen sind die Grundlage für die maßgebende Zahl der notwendigen 
Unterstützungsunterschriften zur Zulassung von Einzelbewerbern für die Wahl des 
hauptamtlichen Bürgermeisters und der Ortsteilbürgermeister. 
 
Leinefelde-Worbis, 17.03.2022 
 
 
gez. Jürgen Unger 
Wahlleiter 

 
Stadt Leinefelde-Worbis 
Der Wahlleiter 
 

BEKANNTMACHUNG 
 
AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN 
 
A. Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters 

 
1. In der Stadt Leinefelde-Worbis wird  
 

am 12.06.2022 
ein hauptamtlicher Bürgermeister 

 gewählt.  
 
Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der als Beamter auf Zeit auf die Dauer von sechs Jahren 
gewählt wird, ist jeder Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag 
das 21. Lebensjahr vollendet hat. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
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Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen 
wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag das 65. Lebensjahr 
vollendet hat. Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann auch ein Bewerber gewählt werden, der 
zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht in der Gemeinde hat. 
 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik Deutschland:  
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische 
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, 
Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische 
Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern. 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass 
er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die 
persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die 
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung 
abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen 
Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG). 

 
1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im Sinne des Artikels 21 

des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.  
 
 Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 
 

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 
24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist. 

 
 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen und ggf. die 

Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine 
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 
Wahlvorschläge erforderlich ist.  

  
 Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 

Wählergruppen tragen.  
  
 Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von zehn 

Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss 
die Unterzeichnung für ungültig.  
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In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der 
erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall 
gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden. 
 

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur 
Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten: 

 
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des  
 Bewerbers, 
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters, 
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres  

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 
 
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage beizufügen: 
 
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als 

Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass 
er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt, 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 
Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung, 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei weiterer Teilnehmer der 
Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG. 

 d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwohnung über die Wählbarkeit nach dem 
Muster der Anlage 22 zur ThürKWO, wenn die Hauptwohnung nicht in der Gemeinde ist, in 
der er sich bewirbt. 

  
1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der Anlagen 7 und 7a zur 

ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des 
Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 150 
Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine 
Unterstützungsunterschriften erforderlich.  

  
 Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen: 
 

Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er für dieselbe Wahl nicht 
in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt.  
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 Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwohnung über die Wählbarkeit nach 
dem Muster der Anlage 22 zur ThürKWO beizufügen, wenn die Hauptwohnung nicht in der 
Gemeinde ist, in der er sich bewirbt. 

 
2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber muss in einer zu diesem 

Zweck einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden.  

 Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. 

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort und Zeit der Versammlung, 
die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung 
erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und 
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an 
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches. 

  
3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund eines eigenen einzelnen 

Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Eichsfeld oder im Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis vertreten sind, 
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten 
unterstützt werden wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 120 Unterschriften).  
 

  
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 

Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche 
Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 120 Unterschriften).  
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat oder im Kreistag 
aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises Eichsfeld, in 
dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat vertreten ist.  

 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit 

einem geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war. 

 
3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunterschriften persönlich nach 

der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter  
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     bei der Stadt Leinefelde-Worbis, 

 Bürgerbüro Leinefelde, Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis,  
     Bürgerbüro Worbis, Rossmarkt 2, 37339 Leinefelde-Worbis,  
    
     bis zum 09.05.2022, 18.00 Uhr,  
 
 ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 

Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten.  
  
 Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Stadt mit dem 

Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Bürgerbüros der Stadt Leinefelde-Worbis 

 
 Bürgerbüro Leinefelde 
 Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis 
  
   montags, dienstags, mittwochs  von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
   donnerstags     von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
   freitags     von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
   samstags     von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
                                                                                             (nach telefonischer Vereinbarung) 
 Bürgerbüro Worbis 
 Rossmarkt 2, 37339 Leinefelde-Worbis 
 
   montags                                           von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr   

 dienstags - freitags    von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
    
 ausgelegt.  

 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen 
Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines  
bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im 
Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins 
vorliegen.  
 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind Bewerber von 
Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl 
unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht  
zurückgenommen werden. 

  
3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderliche Zahl an Unterschriften, 

so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Stadt mit einer Liste zur Leistung der 
noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend. 

 
4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der Aufforderung zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden.  
 
 Sie müssen spätestens am 29.04.2022 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.  
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 Die Wahlvorschläge sind  
 
   beim Wahlleiter/stellv. Wahlleiter der Stadt Leinefelde-Worbis, Worbis,   

    Rossmarkt 1, Zi. 108, 37339 Leinefelde-Worbis  
 
 einzureichen.  
 
 Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 29.04.2022 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 

schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden. 

 
5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so wird die Wahl ohne 

Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt. 
 
6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Stadt unverzüglich auf Mängel 

überprüft und die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 09.05.2022 bis 18.00 Uhr 
behoben sein.  

  
 Am 10.05.2022 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen und beschließt, ob die 

eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 
Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, aber 
vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt. 

 
7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunalwahlordnung 

vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder 
staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 
 

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
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B. Wahl der Ortsteilbürgermeister 
 
1. In den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung 
      
     Hundeshagen  
      Kallmerode 

 
der Stadt Leinefelde-Worbis werden am 12.06.2022 die Ortsteilbürgermeister als Ehrenbeamte 
der Stadt Leinefelde-Worbis gewählt.  

 
 Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, 

der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit 
Ortsteilverfassung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar 
wie Deutsche. 

 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik Deutschland:  
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische 
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, 
Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische 
Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern. 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 
 
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür 
bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht wählbar, wer im 
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des 
Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde 
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit 
der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landes-amt für 
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG). 

 
1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können von Parteien im Sinne des 

Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.  
  

Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 
 
 Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag 

einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach 
§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist.  
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Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe ist. 
 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann 
eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 
Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählergruppen müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. 
Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Stadt abberufen und durch andere ersetzt 
werden. 

 
1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster der  
            Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten: 
 
 a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 
  b) Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des Bewerbers, 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters, 
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres  
    Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 
 
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage beizufügen: 
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er seiner  
  Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in  
   einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, zur Zusammenarbeit mit dem  
   Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten  
   dieser Einrichtungen und des Einverständnisses mit der Einholung der erforderlichen  
   Auskünfte sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis  
   nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt, 

 
b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 

Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung, 
 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei weiterer Teilnehmer der 
Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG. 

 
1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der Anlagen 7 und 7a zur 

ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des 
Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie weitere Mitglieder der Ortsteilräte, bezogen auf die Einwohnerzahl 
der Ortsteile, zu wählen wären, insgesamt für 
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   Hundeshagen =  40 Unterschriften 
   Kallmerode  =  30 Unterschriften 
    

Bewirbt sich der bisherige Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unter-
stützungsunterschriften erforderlich.   
 
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als Anlage beizufügen: 
 
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl 
in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen und 
des Einverständnisses mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt. 
 

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber muss in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. 

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort und Zeit der Versammlung, 
die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung 
gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 
vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter der Gemeinde ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige 
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 

 
3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund eines eigenen 

Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Eichsfeld, im Stadtrat oder im Ortsteilrat vertreten sind, müssen neben 
den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden, wie weitere Mitglieder des Ortsteilrates, bezogen auf die Einwohnerzahl der Ortsteile zu 
wählen wären  

  insgesamt:     
 
   Hundeshagen  = 32 Unterschriften 
   Kallmerode   = 24 Unterschriften 
   
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 

Wahlvorschlags im Kreistag, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, 
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche 
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Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmitglieder zu 
wählen sind.  

 Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ortsteilrat, im Stadtrat 
oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit 
der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Eichsfeld, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist. 

 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit 

einem geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war. 

 
3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunterschriften persönlich nach 

der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadt Leinefelde-Worbis bis 
zum 9. Mai 2022, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

  Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Stadt mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten in den Bürgerbüros der Stadt Leinefelde-Worbis 

 
Bürgerbüro Leinefelde 

 Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis 
  
   montags, dienstags, mittwochs  von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
   donnerstags     von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
   freitags     von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
   samstags     von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
                                                                                             (nach telefonischer Vereinbarung) 
 Bürgerbüro Worbis 
 Rossmarkt 2, 37339 Leinefelde-Worbis 
 
   montags                                           von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr   

 dienstags - freitags    von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
ausgelegt.  
 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Stadt aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die 
Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf 
dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die 
Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.  
 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind Bewerber von 
Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in 
eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl 
unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden. 

 
3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderliche Zahl an 

Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter mit einer Liste zur Leistung 



53 
Amtsblatt der Stadt Leinefelde-Worbis Nr. 6/2022 vom 17.03.2022 

 
 

der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die unter 3.3 gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 

 
4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der Aufforderung zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am  
29. April 2022 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind  

 
   beim Wahlleiter/stellv. Wahlleiter der Stadt Leinefelde-Worbis,  

   Rossmarkt 1, Zi. 108, 37339 Leinefelde-Worbis,  
 
einzureichen.  
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 29. April 2022 bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der 
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des 
Einzelbewerbers zurückgenommen werden. 

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so wird die Wahl ohne 
            Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt. 
 
6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Stadt Leinefelde-Worbis 

unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 09. Mai 
2022 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

 
Am 10. Mai 2022 tritt der Wahlausschuss der Stadt Leinefelde-Worbis zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten 
Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber nach der 
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt. 

 
7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunalwahlordnung 

vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder 
staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 

 
8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher 

Form. 

 

 

gez. Jürgen Unger 
Wahlleiter 
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B. Veröffentlichungen sonstiger Stellen 
 

 

 
Betreff: Öffentliche Stellenausschreibung 
  Fachkraft Gewässerunterhaltung / Flussarbeiter für den  

Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe 
 
Der Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe (GUV LFR) wurde auf Grundlage des 
Thüringer Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden am 12. September 2019 
neu gegründet. Mitglieder des Verbandes sind die im Verbandsgebiet liegenden 65 Gemeinden und 
Städte. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die hauptamtliche Arbeitsaufnahme 
erfolgte zum 01. Januar 2020. Das Verbandsgebiet beinhaltet die Einzugsgebiete der Leine, der Frieda 
und der Rosoppe. Es umfasst eine Fläche von ca. 680 km². Der Verbandssitz befindet sich in Heilbad 
Heiligenstadt. 
 
Der Verband hat unter anderem die Aufgaben, die Gewässer zweiter Ordnung als auch die Deiche und 
dazugehörende Anlagen sowie andere Hochwasserschutzanlagen, die dem Wohl der Allgemeinheit 
dienen, zu unterhalten und den Gewässerausbau nach Maßgabe des Thüringer Wassergesetzes 
(ThürWG) durchzuführen. Darüber hinaus übernimmt der Verband die Unterhaltung der Gewässer erster 
Ordnung (Leine) sowie Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung als auch 
optional die Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des 
Naturhaushalts, des Bodens und die Landschaftspflege. 
 
Der GUV LFR beabsichtigt einen Großteil der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern erster und 
zweiter Ordnung in Eigenleistung zu erbringen. 
 
Daher suchen wir für den Gewässerunterhaltungsverband ab sofort, spätestens jedoch zum 1. Juni 2022 
eine 
 
Fachkraft zur Gewässerunterhaltung / Flussarbeiter 
 
Ihre Schwerpunktaufgaben: 

 Gewässerunterhaltung 
o Graben- und Sohlberäumung 
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o Freihaltung des Abflussquerschnitts bspw. von Treib- und Schwemmgut 
o Gehölz- und Mahdarbeiten (Pflanzung, Pflege, Rodung, Böschungsmahd) 
o Herstellung ingenieurbiologischer Bauweisen 
o Wasserbauarbeiten im Rahmen der Unterhaltung und Fließgewässerentwicklung 
o naturnahe Gewässerpflege und -entwicklung 

 
 Anlagenunterhaltung 

o Turnusmäßige Kontrolle, Funktionsprüfung, Unterhaltung, Steuerung von 
wasserwirtschaftlichen Anlagen (Wehre, Deiche, etc.) 

o Rückbau von Wanderhindernissen und wasserwirtschaftlichen Anlagen 
o Tätigkeiten zur Hochwasser- und Eisabwehr 

 
Weiterhin erwarten wir: 

 Einsatzbereitschaft außerhalb regulärer Arbeitszeiten (temporäre Rufbereitschaft, Flexibilität zur 
Hochwasser- und Eisabwehr) 

 Bereitschaft zur betrieblichen Weiterbildung 
 hohe körperliche Belastbarkeit (Höhentauglichkeit, Schwimmbefähigung, vollkommene 

körperliche Eignung zur Ausübung aller Unterhaltungstätigkeiten) 
 
Ihr Profil: 

 abgeschlossene 3-jährige Ausbildung als Wasserbauer, Tiefbaufacharbeiter, Garten- und 
Landschaftsbauer oder einem artverwandten Ausbildungsberuf mit mindestens 2-jähriger 
Ausbildung 

 Führerscheinklasse BE zwingend erforderlich 
 Motorsägenbedienberechtigung AS Baum I bzw. nach DGUV Modul A + B 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 eigenständig saubere und ordentliche Arbeitsweise 

 
Von Vorteil sind: 

 sicherer Umgang mit Erdbaumaschinen (bspw. Mobil- bzw. Kettenbagger, Front- bzw. 
Radlader) 

 sicherer Umgang mit Forst- und Gartentechnik (bspw. Rückeschlepper, Mulcher, Häcksler, 
Motorsägen, Freischneidern, Balkenmähern, Hochentastern und weiteren diversen 
Kleingeräten/Werkzeugen) 

 Führerscheinklassen C1E; CE; T oder die Bereitschaft diese zu erwerben 
 
Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich der 
Gewässerunterhaltung mit einer tarifgerechten Vergütung sowie verschiedenen Sozialleistungen nach 
TVÖD in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Werden Sie Mitglied in unserem jungen, hochmotivierten, 
dynamischen Team und nutzen Sie die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. 
Gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Heimat. 

Die Bewerber / -innen werden gebeten, die Eignung zur Erfüllung der genannten Voraussetzungen 
nachzuweisen und ggf. entsprechende Belege beizufügen. Die zwingend geforderten Qualifikationen 
sind anhand von Unterlagen/Zeugnissen o.ä. zu belegen. 

Die Stellenausschreibung richtet sich in gleicher Weise an Frauen und Männer. Frauen sind im 
ausgeschriebenen Bereich unterrepräsentiert und werden daher gemäß § 6 Abs. 1 Thüringer 
Gleichstellungsgesetz ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Frauen werden gemäß § 8 Abs. 1 
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Thüringer Gleichstellungsgesetz bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besonders berücksichtigt. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und unser Anforderungsprofil Ihren Erfahrungen und Fähigkeiten 
entspricht, dann sende Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, gekennzeichnet mit dem 
Hinweis „Bewerbung GUV LFR“, alternativ auch elektronisch bis zum 15.04.2022 an die folgende 
Adresse: 

Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe 
Dingelstädter Str. 51 b 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
info@guv-lfr.de 
 
Hinweis: 

Wir versenden für eingegangene Bewerbungen keine Eingangsbestätigung per Post, bestätigen Ihnen 
den Eingang aber gern telefonisch bzw. per E-Mail. Reise- und Bewerbungskosten, die im Zuge der 
Bewerbung oder eines Vorstellungsgespräches anfallen, werden nicht erstattet. Die 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter 
Rücksendeumschlag beigefügt ist. Ansonsten werden die Unterlagen von nicht berücksichtigten 
Bewerbern / -innen nach Ablauf eines halben Jahres vernichtet. 

Datenschutz: 

Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie Ihre Einwilligung nach § 6 Abs. 1 lt. DS-
GVO (Datenschutzgrundverordnung) zur Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des 
Auswahlverfahrens für die vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies schließt die Weitergabe der Daten 
an die Beteiligten im Auswahlverfahren ein. Die Daten werden mit Ablauf von sechs Monaten nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht. 

 
Betreff: Öffentliche Stellenausschreibung 

Ausbildungsplatz zum Wasserbauer/-in für den  
Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe 

 
Der Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe (GUV LFR) wurde auf Grundlage des 
Thüringer Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden am 12. September 2019 
neu gegründet. Mitglieder des Verbandes sind die im Verbandsgebiet liegenden 65 Gemeinden und 
Städte. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die hauptamtliche Arbeitsaufnahme 
erfolgte zum 01. Januar 2020. Das Verbandsgebiet beinhaltet die Einzugsgebiete der Leine, der Frieda 
und der Rosoppe. Es umfasst eine Fläche von ca. 680 km². Der Verbandssitz befindet sich in Heilbad 
Heiligenstadt. 
 
Der Verband hat unter anderem die Aufgaben, die Gewässer zweiter Ordnung als auch die Deiche und 
dazugehörende Anlagen sowie andere Hochwasserschutzanlagen, die dem Wohl der Allgemeinheit 
dienen, zu unterhalten und den Gewässerausbau nach Maßgabe des Thüringer Wassergesetzes 
(ThürWG) durchzuführen. Darüber hinaus übernimmt der Verband die Unterhaltung der Gewässer erster 
Ordnung (Leine) sowie Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung als auch 
optional die Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des 
Naturhaushalts, des Bodens und die Landschaftspflege. 
 
Der GUV LFR beabsichtigt einen Großteil der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern erster und 
zweiter Ordnung in Eigenleistung zu erbringen. Um langfristig geeignete Mitarbeiter zu entwickeln und 
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den Beruf des Wasserbauers wieder in Thüringen zu etablieren, entwickeln wir den GUV LFR zum 
Ausbildungsbetrieb. 
 
Daher stellen wir zum 1. September 2022 einen Ausbildungsplatz zum/zur 
 
Wasserbauer/in 
 
bereit. 
Im Zuge Ihrer Ausbildung erwerben Sie u.a. die folgenden beruflichen Qualifikationen: 

 Herstellung, Kontrolle und Instandhaltung von Bauwerken in und an Gewässern 
 Durchführung gewässerkundlicher Messungen 
 Durchführung von Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern 
 Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie 

zum Umweltschutz 
 Durchführung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Hochwasserabwehr und 

Eisabwehr 
 Herstellung, Kontrolle und Instandhaltung von Ufersicherungen und Unterhaltungswegen 
 Planung, Steuerung und Vorbereitung von Arbeitsabläufen sowie Koordinierung dieser  

mit anderen Gewerken 
 

 
Wir erwarten von Ihnen: 

 Einsatzbereitschaft außerhalb regulärer Arbeitszeiten (temporäre Rufbereitschaft, Flexibilität zur 
Hochwasser- und Eisabwehr) 

 Bereitschaft zur betrieblichen Weiterbildung 
 körperliche Belastbarkeit (Höhentauglichkeit, Schwimmbefähigung, vollkommene körperliche 

Eignung zur Ausübung aller Unterhaltungstätigkeiten) 
 Wissbegierde und hohe Lernbereitschaft 

 
Ihr Profil: 

 mind. Hauptschulabschluss 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 eigenständig saubere und ordentliche Arbeitsweise 
 Interesse an Natur, Umwelt und Technik 

 
Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Berufsausbildung im Bereich der 
Gewässerunterhaltung mit einer tarifgerechten Vergütung sowie verschiedenen Sozialleistungen nach 
TVÖD in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Werden Sie Mitglied in unserem jungen, hochmotivierten, 
dynamischen Team und nutzen Sie die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. 
Gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Heimat und werden Sie der erste thüringische Auszubildende 
im Wasserbau seit Jahrzehnten. 

Die Bewerber / -innen werden gebeten, die Eignung zur Erfüllung der genannten Voraussetzungen 
nachzuweisen und ggf. entsprechende Belege beizufügen. Die zwingend geforderten Qualifikationen 
sind anhand von Unterlagen/Zeugnissen o.ä. zu belegen. 

Die Stellenausschreibung richtet sich in gleicher Weise an Frauen und Männer. Frauen sind im 
ausgeschriebenen Bereich unterrepräsentiert und werden daher gemäß § 6 Abs. 1 Thüringer 
Gleichstellungsgesetz ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Frauen werden gemäß § 8 Abs. 1 
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Thüringer Gleichstellungsgesetz bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besonders berücksichtigt. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und unser Anforderungsprofil Ihren Interessen und Fähigkeiten 
entspricht, dann sende Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, gekennzeichnet mit dem 
Hinweis „Azubi GUV LFR“, alternativ auch elektronisch bis zum 31.05.2022 an die folgende Adresse: 

Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe 
Dingelstädter Str. 51 b 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
info@guv-lfr.de 
 
Hinweis: 

Wir versenden für eingegangene Bewerbungen keine Eingangsbestätigung per Post, bestätigen Ihnen 
den Eingang aber gern telefonisch bzw. per E-Mail. Reise- und Bewerbungskosten, die im Zuge der 
Bewerbung oder eines Vorstellungsgespräches anfallen, werden nicht erstattet. Die 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter 
Rücksendeumschlag beigefügt ist. Ansonsten werden die Unterlagen von nicht berücksichtigten 
Bewerbern / -innen nach Ablauf eines halben Jahres vernichtet. 

Datenschutz: 

Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie Ihre Einwilligung nach § 6 Abs. 1 lt. DS-
GVO (Datenschutzgrundverordnung) zur Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des 
Auswahlverfahrens für die vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies schließt die Weitergabe der Daten 
an die Beteiligten im Auswahlverfahren ein. Die Daten werden mit Ablauf von sechs Monaten nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht. 

 

 
 
 
 

Bereitschaftsdienst für April 2022 
 
Kontakt: 
Telefon: 036076 569-0 (24 h) 
Fax: 036076 569-32 
E-Mail: service@waz-ek.de 
Internet: www.waz-ek.de 
 
Geschäftszeiten: 
Montag 13:30 – 15:30 Uhr 
Dienstag und Freitag 09:30 – 11:45 Uhr 
Donnerstag 09:30 – 11:45 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr 
 
Bei Verhinderung bitte die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld unter 03606 5066780 kontaktieren. 
 
Ortsnetzspülungen: 
 
28.03.2022 – 01.04.2022 Worbis, Wintzingerode 
11.04.2022 – 15.04.2022 Breitenbach, Kirchohmfeld, Kaltohmfeld, Bodenstein 
 
Änderungen vorbehalten, Infos unter www.waz-ek.de möglich. Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. 
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In diesem Zusammenhang können zeitweise Trübungen nicht ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, Ihren 
Hausanschluss entsprechend zu spülen. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Eichsfelder Kessel“ 
Breitenworbiser Straße 1 
37355 Niederorschel 
 
 
 
 
 

 


